
Besprechungen 

Heiko Faber, Verwa/wngsrecht, J. Auflage, 
Tiibingen '992 U. C. B. Mohr), 453 Seiten, 
44,- DM. 

»Verfassungsrecht vergeht, Verwalrungsrecht 

besteht" diese Insubordination Ouo 
Mayer's gegenüber höherrangigem Recht 

blieb bis in die siebziger Jahre das geheime 

Mono der Lehrbücher zum Verwaltungs­

recht. Das Grundgesetz wurde zur Kenntnis 

genommen, aber nicht zum Leitmotiv ge­
wählt. Die Lehre vom Verwaltungsakt, die 

Begrifflichkeiten der öffentlichen Sache, die 

Kontroverse über Ermessen und unbestimm­

ten RechtsbegriH wurden in den Lehrbü­
chern von Ernst Forsthoff' und Hans 

J. WolH' als Bestandteile eines überkonstitu­

ti~>neLlen Rechtsstaatsprinzips behütet und 

gepflegt. 
Der Ausbau des Individualrechtsschutzes 

war im wesentlichen eine Leistung der Recht­
sprechung und der Rechtswissenschaft, die 

sich neben und außer hai b der beiden grollen 

Lehrbücher inkrementalistisch zu emem 
patchwork eines von der Individualrechts­

schutzgarantie des Art . 19 IV GG dominier­

ten modernen Verwa.ltungsrechts entwickelte. 
Fielen hart verteidigte Bastionen des vor- und 

überkonstitutionellen Verwaltungsrechts wie 

etwa die Lehre vom "besonderen Gewaltver­

hältnis« (BVerfGE 33, I), wurden solche Er­
eignisse eher nachrichtlich übernommen. Mit 

dem Lehrbuch von Hartrnut Maurer] begann 

nicht nur eine Periode der quantitativen Er­

weiterung des Lehrbuchangebotes, sondern 
auch die der Neustrukturierung der System­

elemente des Verwaltungsrechts. Inzwischen 

I El'T4t fo't)($lhofr. Lc.'hrbudi. d.es Verwiloltungsrechts, 10. 

Aun .. Mum:.hen 197}. 
1 Han. J. Wolff/OllO Bac.hof, Verwaltung,recht, Bd. I, 11, 

111. 10. Aun. Munchtn 1989. 
.3 Hlrtmut M3urc:r, Allgemeines Vcrw:tllURptedu, 8. Aun., 

Munc.hen 1991. 

ist die Konkurrenz der Verlage auch durch 

den Wettbewerb unterschiedlicher theoreti­

scher und rechtsdogmatischer Ansätze belebt 
worden. 

Das ambitionierte, jedoch inzwischen am­

putiene Projekt der Reform der Juristen­

ausbildung mit seinen Bezügen zu sozial­
wissenschaftlichen Horizonterweiterungen, 

praxisreflektierenden Realitälstests und 

didaktischen Rcformulierungen des Lehr­

kanons ist der Orientierungsmaßstab für das 
Lehrbuch von Heiko Faber, das somit auch 

ein L.ernbuch sein will und dies auch - er­

gänzt etwa noch durch das Fallmaterial und 
die verdichteten Erläuterungen des .. Case­

book Verwaltungsrecht« von Richter und 

Schuppen' - sehr gut sein kann. 
Konzeptionelles Vorbild ist dabei die Lehre 

vom demokratischen und sozialen Rechts­
staat in Ekkeharts Stein's "Staatsrecht. l . Sein 

verwaltungsrechtliches Komplement behan­

delt ihn als ALltagsphänomen. Und dieser fin­
det sich im Verwaltungsrecht zwar in der Ge­

mengelage einer Fülle von Institutionen und 
Partialrechtskreisen, aber weder in einer in 

sich konsistenten systematischen Geschlos­

senheit noch mit hinreichenden Rückkoppe­
lungen zu den mareriellen Staatsfunktionen, 

die er doch in form zu bringen hätte. So müs­

sen mit dem Archetyp des Verwaltungsaktes 

ganz unterschiedliche Problemkonfiguratio­

nen bewältigt werden : dle polizeiliche Ord­
nungsverfügung, der Subventionsbescheid, 

die Allgemeinverfügung, die Planfeststellung 

von Schnellstrallen und die Baugenehmigung 

von Einfamllienhäusem . Mit §}j VwVfG 
wissen wir viel über seine normativen Grund­
strukturen, aber wenig um seine Verwen­

dungskontexte. 

.. In go Richtcr/Gunnlr polke Schuppen. C:LSebook Verw:ll­
luns~rccht, Munc:hcn 1991. 

S Ekkeh:m Stein, Stutsrecht, 13 . Aufl., Tubmgen 1991. 
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5°6 Ausgangspunkt für Faber ist der kritische 
Befund über den Reflexionshorizont des 
Verwaltungsrechts: »Die Wahrnehmung der 
realen Probleme durch die Theorie des 
rcchtsstaadichen Verwaltungsrccht$ nimmt 
mit zunehmender sozialer Relevanz der Pro­
bleme ab. (5. )6). War die Prämisse des Ver­

waltungsrechts des liberalen Rechtsstaates, 
daß der Staat nur punktuell zur Wahrung von 
»Sicherheit und Ordnung« in Freiheit und 
Eigentum eingreift und diese peripheren Ein­
griHe in die bipolaren Rechtsverhältnisse 
zwischen Bürger und Staat durch den Indi­
vidualrcchtsschutz ausbalanciert werden 
können, so kommt die Wandlung vom bür­
gerlichen zum sozialen Rechtsstaat in der Er­
weiterung von Eingriffsabwehr- zu Lei­
stungs- und Teilhabeansprüche zum Aus­
druck. Neben die »regulative« ist die >,distri­
butiveO( Politik getreten - allerdings häufig in 

Formen des regulatOrischen Rechts. Die 
»Leisrungs-« addiert sich zur >,Eingriffsver­
wallung« (5. )2). Sie entlebnt il"e wesentli­
chen Begriffe (begünstigender Verwaltungs­

akt) aus ihr, obwohl ihr soziales Regelungs­
feld deutlich über das Paradigma des Einze­

leingriffs zur typisierenden Massenverwal­
tung mit gruppen relevanten Regelungszielen 
und Dauerfolgen hinausweist. Wegen der Ab­

hängigkeit von finanziellen Ressourcen und 
im weiteren auch vom Vorhandcllsein von so­
zialer Infrastruktur können diese Be:l.ie­
hungsgeflechte nur noch mit Mühe durch ein 

bipolares Recht konturiert werden. Deshalb 

konstatiert Faber: Die "eigentliche«( Daseins­
vorsorge liege »nach wie vor außerhalb des 
Verwaltungsrechts« (5. ))). Und cliese Auf­
gabe bezeichnet er als »Infrastrukturverwal­
tung« (5. ))). Sie umfasse die »Abwehr von 
Schäden und Herstellung der Produktions­

voraussetzungen, also negative und positive 
Infrastrukturvorsorget< (S. 162). Dazu zählen 
für ihn etwa das Bildungssystem, die Ver­
kehrswege, der Umweltschutz, die innere 
und äußere Sicherheit - alles Aufgaben, die 

»unabhängig von bilateralen Reclltsverhält­
nissen« bestehen und eine >,selbständige Ka­

tegorie« (5.162) des Verwaltungshandelns 

bilden, das weder mit der Typik der Eingriffs­
noch der Leistungsverwalrung befriedigend 
zu erschließen sei: Nicbt die Bilateralität, 
sondern die »Multilateralität ist der eigent­
liebe Gegenstand der Infrastrukturverwal­
tung« (5.162/). Gleichwohl bestehen ge­
wichtige Interdepen:l.cn und Schnittstellen 
zur Eingriffs- und Leistungsverwaltung, so 

daß diese gleichsam }.individualrechdiche 
Grenz- und Sonderfälle der Infrastrukturver­
waltung darstellen« (5. r6). 

Seinen eigenen Ansatz bewertet er selbst als 
vorsichtiges Herant.asten an eine noch zu ent­
wickelnde moderne Theorie des Verwal­
tungsrechts ... Solange eine umfassende Theo­

rie des Verwalrungsrechts nicht in Sicht ist, 
sollte ei ne pragmatische Theorie des Verwal­
tungsrechts wenigstens versuchen, herauszu­
arbeiten, was diese offensichtlich heterogenen 
Bereiche eigentljch unterscheidet, in welcher 
Beziehung sie zu den positivrechtlichen Insti­
tutionen des Verwaltungsrechts stehen und 
welches gemeinsame Element die Zusammen­
fassung der heterogenen Teilbereiche als ,Ver­
waltungsrecht< rechtfertigen könnte(' (S. 162). 

Sein Einsrieg zur Systematisierung »des Ver­
waltungsrecht$ der nachindustrieUen Gesell­
schaft« (5. t62) besteht in der funktionalen 

Differenzierung in r.>Eingriffs-<c, »Leisrungs-« 
und )dnfrastrukturverwahung<" die für ihn 
den noch weithin unhegriffenen Fokus des 
modernen Verwaltungsrechts ausmacht. 
Denn »zuerst wurde die Eingriffsverwaltung 
,begriffen< und sodann ihr Begriff (der Ver­

waltungsakt) auf die Leistungsverwalwng 
übertragen; wir stehen heute vor der Auf­
gabe. d_iesen Prozeß zum Verständnis der 
Infrastru ktu rverwalwng weiterzuführen" 
(5.164)' Neben den einführenden Überle­
gungen zur Organisation der öffentlichen 
Verwaltung (5.48 H.). zur Gesetzmäßigkeit 

der Verwaltung (5. 85 ff.) und zum Verhältnis 
zwischen öffentlichem und Privatrecht 
(5. tll ff.) bilden die Abschnitte über das 
Recht der Eingriffs- (5.166 H.), der Lei­

stungs- (5.242 H.) und der Infrastrukturver­
waltung (5. ))6 H.) das dogmatische Zentrum 

des Lehrbuchs, die Darstellung der öffent­
lichen Ersatzleistungen beschließt es 
(5. )87 ff.). 
Da man den Begriff des Verwaltungsakts so­

wohl in den typischen Konstellationen der 
Eingriffsverwaltung als belastenden Verwal­

wngsakt und der Leistungsverwaltung als be­
günstigenden Verwaltungsakt als auch in der 
Infrastrukturverwaltung als Planfeststel­
lungsbeschluß durchdeklinieren kann, wird 

er konsequent in den jeweiligen Kontexten 
neu konturiert. Dieser didaktisch und metho­
dologisch überzeugende Ansatz der Orien­
tierung des Verwaltungsrechts an den Staats~ 
funktionen erfährt allerdings durch den 

Eigensinn der neu zu ordnenden Rechtsmate­
rien nicht unerhebliche Widerstände. Ob-
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wohl die wichtigsten Handlungsfonnen der 

Infrastrukturverwaltung Normsetzung, 

Plan feststellung und infraStruktureller Real­

akt (5.137) - aus InStituten der Eingriffs- und 

Leisrungsverwaltung adaptiert sind, konsta­

tiert Faber, daß für sie »ein entsprechend lei­

Stungsfähiger Begriff noch fehlt. (5. 164), der 

sich an den zentralen Aufgaben der Infra­

strukturverwalrung, der Erstellung von all­

gemeinen Voraussetzungen und generellen 

Prämissen für eingreifende oder leistende 

Maßnahmen, z.u orientieren hätte. Dieser 

wird sich wohl auch nicht in der trümmer­

haften Begriffsbildung des positiven Rechts 

auffinden lassen. Wenn etwa Planung ein 

»Kernstück der infrastrukturellen Verwal­

tungstätigkeit iSt« (5. )41), bleibt nur z.u kon­

statieren, daß sie von der rein verwaltungsin­

ternen ßindungsw-irkung bis zur allgemein 

verbindlichen Rechtsnorm in aJJcn Formen 

des Verwaltungshandelns erfolgt. Doch damit 
n.icht genug. Auch in behördlichen Entschei­

dungen, die der klassischen Eingriffsverwal­

tung zugeschrieben werden, wird man starke 

Konnotationen zur Infrastrukturverwaltung 

entdecken konncn. Dazu zählen etwa die Ge­

nehmigungen von Kern- und Kohlekraftwer­

ken, die funktionell zum BeStand der öffent­

lichen Infrastruktur gehören (5.346 ff.), auch 
wem) sie von privatrechtlich organisierten 

Unternehmen betrieben werden. Der an­

schließende Schritt, technische Richtlinien im 

Umweltschutz gleichfalls zur Infrastruktur­

verwaltung zu zählen, erscheint dann nur 

konsequent (5.353 H.), obwohl damit immer 
weitere ungelöste und größten Teils de lege 

lata unlösbare Anschlußfragen aufgeworfen 

sind. 

MaterieU bedeutet Infrastrukturverwaltungs­

recht die Orientierung an der Grundnorm 

des Abwägungsgebotes (5. )58), denn nur so 

könnten die komplexen Interessen- und 

Rechtsgetlechte im Wege der planerischen 

Konfliktbewältigung geordnet werden, in der 

>,dem einen Interesse nichts zugestanden wer­

den kann, ohne in einer Art Kettenreaktion 

zahlreiche andere Inreres!)en zu berühren« 

(BVerwG DVBI. t969, 699). Diese im 
Bauplanungsrecht entwickelten Prämissen 

(BVerwGE 34, 3°1; 4\, 309) sind längSt für 
die i_nfrastrukt-urellen Verwaltungsakte der 

Planfeststellung anerkannt (BVerwGE 48, 

56). Darüber hinaus folgert Faber, auch "bei 
der generell· abStrakten Regelung durch 

Rechtsverordnung müßte das Abwägungsge­
bot um der großen Zahl von Interessen willen 

gelten« (S. 361). Praktisch relevant wird diese 

Aussage durch die Anschlußthese; "Keine 
Abwägung ohne Verfahren« (5. )62). 

Ihr wäre hinzu zu fügen: Kein Verfahren 

obne Beteiligung. Wird diese Folgerung nicht 

gezogen, wird der Begriff Infrastruktur auf 
eine von den endogenen Potentialen der Ge­

sellschaft abstrahierende und damit akteurs­

lose Verpflichtung objektiven Rechts redu­

ziert, mit der die IDfrastrukturverwaltung 

»grundsätzlich der Einwirkung einzelner ent­

zogen« ist (5. )64). Wenn es richtig ist, daß 

Infrastruktur als vorgelagerte Bildung von 

materiellen Voraussetzungen und strategi­

schen Prämissen, die erst in weiteren Umset­

zungsschritten Eingriffsabwehr- und Lei­

stungsrechte auslösen können, selbst »nicbt 

nur Ansprüche auf, sondern auch Ansprüche 

aus InfrastrUkturverwaltung ausschließt« 

(5. )6\), ist damit die Partizipation an der 
Entwicklung von Infrastruktur noch nicht 

verabschiedet. Geschiebt dies nicht, bleibt 

nur zu konstatieren, daß »die gerichtliche 

Prüfung von Planungsentscheidungen in 

zweiseitigen Rechtsverhältnissen mlt infra­

strukturellen Problemen überladen (wird), 

für die eigentlich andere Verfahren geschaffen 

werden müssen. (5.375) .• Das Vorhanden­
sein rein objektiver Rechtssätze( (S.410) -

folgert Faber zu recht - indiziert, daß sich 
»die Theorie des Verwalrungsrechts von ihrer 

einseitigen Fixierung auf den Tndividual­

rechtsschutz zu lösen« (S. 411) hat. 

Vielleicht gehört aber gerade dann zu den 

"Aufgaben der Zukunft. (5.41 I) eines zu 
entwickelnden modernen Verwalrungsrechts 

die Einsicht, daß die immer tiefergehende 

materielle Vernetzung von Staat und Gesell­
schaft nicht zuletzt in bezug auf die Infra­
struktur ohne die Orientierung auf die Hand­

lungen und Entscheidungen staatlicher und 

gesellschaftlicher Akteure schwerlich mit 
adäquaten Rechtsinstituten auszustatten ist. 

Moderne Infrastruktur wird zunehmend in 

Kooperation mit gesellschaftlichen Akteuren 
en tw i c kei t. Landesent w ickl u ngsgesellschaf­

ten, GrundStüeksfonds, Technologie- und 

Gründerzentren, internationale Bauausstel­

lungen, Sanierungs- und Entsorgungspro­

jekte etablieren Net.zwerke zwischen Verwal­

tung und gesellschahIichen Akteuren. Sie 

sind zwar politisch initiiert, aber zunehmend 

in Formen, die der privaten Wirtschaft ent­

lehnt sind, organisiert. Die .,Flucht in das Pri­

vatrecht( (S. J41 H.) bekommt einen neuen 

Stellenwert. Hier wirkt der Staat weder be-

50 7 
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j08 fehlend noch leistend oder vorsorgend, son­
dern bevorzugt als Moderator, 11otivator 
und Katalysator der gesellschaftLichen )Vlo­
dernisiemog. Partizipation hat dann nicht le­
diglich den Stellenwert als Vorverlegung des 
Individualrechtschutzes, sondern als gesell­
schaftliche Mit3rbeit am Gemeinwohl. Dar­

aus folgt, daß in der Abwägung konkur­
rierender und konfligierender öffentlicher 
Belange kein Monopol der Verwaltungsträger 
auf rnfrastrukturverwaltung begründet wer­
den kann, sondern nur die Kompetenz zum 
rechtsgesteuerten Arrang-ieren von Emschei­
dungen. 

Rainer Wolf 

Carlo Ginzburg J Der Richter und der Hlsto­

riker. Überlegungen zum Fall 50J,·i. Ber/in 
1991, Wagenbach Verlag, 5. 126, 16,80 DM. 

Im 1\1ineJpunkr dieses Bandes L steht ein auf­
sehenerregender Prozeß. Vor dem Mailänder 
Schwurgericht verhandelt wurde der Fall So­

fri, der in halien eine imensive öffendiche 
Diskussion nicht zU!Nzr deshalb erfuhr, weil 
es bei ihm auch geht um die juristische Auf­
arbeitung des bewegten Jahres 1968 und sei­
ner Folgen. 

Das Jahr 1968 war auch in halien von einer 
studentischen ProtestweUe geprägt, die sich 

besonders in den großen Städten des Landes 
bemerkbar machte. Wirtschaftsmisere. ein er­
hebliches ökonomisches Nord-Süd-Gefälle, 
die zunehmende innenpolitische Destabili­
sicrung. das Ausbleiben tiefgreifender Re­
fonnen und schroffe Klassengegensätze ion 
wuchernden Großstädten ließen Protestpo­
tential und -bereirschaft auch innerhalb der 
Arbeiterschaft wachsen. Im sog. ),heißen 
Herbst« 1969 kam es an mehreren Industrie­
standorten, etwa bei FIAT in Turin zu Unru­
hen. Am r 2. Dez.ember detonierte in der beim 
Mailänder Dom gelegenen Banca Nazionale 
deU' Agricoltura eine Bombe, die 17 Personen 
tötete und 88 verletzte. Im Rahmen der poli­

zeilichen Ermittlungen, dje sich vornehmlich 
gegen die MaiJänder Anarchistenszene rich­
tete, wurde der Eisenbahnarbeiter Giuseppe 
PinelJi dTei Tage lang verhört. Dann stürzte er 
aus dem Fenster eines im vienen Stock der 

I D:I~ Buch glic:dcrl sich In ein VorwOrt von Thomas 
Schmid (S.7- za), lItn tilclgtbel'l<len Haupllcll (5. l}-I06) 
und ein Ponskriplum (5. l OrI :6). 

Quästur gelegenen Zimmers. Es war das 
Büro des vernehmenden Kommissars Luigi 
Calabresi. Gegen die unterschiedlichen und 
widersprüchlichen ErkJäTungen der Polizei 
zu diesem TodessturL. wandte sich vornehm­
lich und nachhaltig die 1968 enmandene 

linksradikale Organisation Lotta cominua" 
deren Gründungsmitglied und wohl bekann­
tester Exponent Adriano Sofri war. Die auf 
einer 110rdthese gegründeten Angriffe ihres 
gleichnamigen Publikationsorgans (Chefre­
dakteur: Adriano Sofri) richteten sich beson­
ders gegen Calabresi selbst. Am 17·j· 1972 
wurde dieser von Unbekan.nten erschossen. 
Die Tat blieb trotz intensiver Fahndungsbe­
mühungen unaufgeklärt. Sechzehn Jahre spä­

ter. im Juli 1988. bei weitgehend veränderten 
polüischen und sozialen Verhältnissen, 
wandte sich ein ehemaliges Mitglied der Lotta 
continua l Leonardo Marino, an die Polizei 
und bezichr-jgte sich, Sofri und zwei weitere 
Personen der Beteiligung an dem Mord an 
CaIabresi. Nach ei[]em längeren Ermittlungs­

verfahren begann Anfang 1990 der Prozeß, 
der am 2. 5. 1990 mit der Verurteilung der vier 
Angeklagten endete: Während der Kron­

zeuge Marino mit I I Jahren Freiheitsentzug 
davonkam, erhielten Sofn und die anderen je 
22 Jahre Gefängnis. Die erst am 12. I. 1991 

bekanmgegebene Urteilsbegründung um­

faßte 753 Seiten. Am 12·7· '99' wurde das 
Urteil vorn Mailänder Revisionsgericht bestä­
tigt. Die Entscheidung des Kassationsgerichts 

steht noch aus. 
Von den Umständen, unter denen die »gro­
ßen« und ~)kleinen\( KriminalfäUe im Itauen 

der Gegenwart behandelt werden, haben wir 
j[] Deutschland, von außen betrachtend, eine 
bestimmte Vorstel1ung, Die Affäre um die 
Entführung des ehemaligen italienischen Mi­
nisterpräsidenren Aldo Moro J978 etwa oder 
die ständig wiederkehrenden Nachrichten 

und Berichte über einen vergeblich erschei­
nenden Kampf gegen Fonnen organisierter 
Kriminalität, gegen Camorra und Mafia, 
scheinen uns den Eindruck zu bestätigen: lin­
ker Aktivismus bis hin zum Terrorismus, Ge­

schäftigkeit rechter Freimaurerlogen und 
NATO-Geheimtruppen, Korrupt.ion in den 
Zentren der Macht, Willensschwäche der Re­
gierenden, Unfähigkeit der Polizei, Überfor­

derung der J usciz. 
Gerade in halien selbst wird der Annahme 

allgegenwärtiger Verschwörungen und Kom-

1. l Oltl Continu.1 (_St.ml.lJgc.r Kampf_) hat 511.:11 '976 als­
O rg.1 I1I.Stl lion l urge!C)$! . 
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plotte Vorschub geleistet und LU deren Auf­
deckung die Methode der dietrologia kulti­
vjert. Darunter ist eine Sichtweise zu verste­

hen, die das ständig ablaufende Geschehen als 
irreführend ansieht und .dafllnter. (dietro) 
die eigentliche Wahrheit ermitteln wi ll . Der 
vorliegend besprochene Bericht ist zwar nicht 

dietrologiseh abgef.ßt. Doch ist in ihm der 
Verdacht einer Verschwörung staatücher SteI­

len allgegenwärtig. Mit ihm erhahen wir eine 
begrenzte Inneneinsic1H in das Wirken und 

die Besonderheiten des jtalien.ischcn ]ustizap­
parats. Sie scheint das bei uns bestehende 

Vorvers[~mdnis zu bestätigen, wonach sich 

spezifisch italienische Verhälmisse, wie die 
nachhaltige Bedrohung des StaateS durch das 
organisierte Verbrechen, in der Rechtskultur 
widerspiegeln . 
Doch nicht nur wegen der Darstellung eines 
spektakulären Rechtsfalles in Itauen wird das 
Buch beim deutschen Leser auf Interesse sto­
ßen. Vielmehr lenkt es den Blick auf Erschei­
nungsformen , mit dcneo sich Juristen auch in 

Deutschland immer haufiger auseinanderzu ­

setzen haben: Prozesse wegen terroristischer 

und sonstiger politischer Gewalttaten oder 

die zU.nehmende Ausbreitung o rganisierter 

Krimina.1ität. Tn der Auseinandersetzung mj[ 

diesen Phänomenen können Erfahrungswene 

aus anderen Rechtskulturen hilfreich sein. 

Hinzu kommt die vom Titel des Buches 

geförderte Erwartung des Ju risten, durch 

Spiegelung an einer anderen Profession wei­

terführende Hinweise für die Retlexion du 

eigenen Tätigkeit zu gewinnen. Diese Erwar~ 

tung an die Analyse eines renommierten Hi­

storikers wird jedoch, wie noch zu 7.eigen 

sein wird, entt.äuscht. Den in Titel und Tex t 

mehrfach suggerierten Anspruch der VeraJI­
gemeinenlngsfähigkeit löst der V<rfasser 
nicht ein. 

Der AutOr, Carlo Ginzburg, ist Profe!';sor fur 

Ncuere Geschichte an der Universiüü Bo­

logna. Mit seinen historischen Forschungen 

zur Mentalitäts-, Kunst- und Kulturge­

schichte wie zu den i.nquisitorischen Hexen­

und Ketzerverfolgungen des Mittelalters' ist 
er intemanonal bekannt geworden. Die hier 

vorgestellte Abhandlung hat Ginzburg nach 
c:igenen Angaben aus z.wei Grunden geschrie­

ben: aus einem persönlichen und einem faeh-

J Vgl. C :ulo Gmlburg. Die B<:nand.lnll : F~ld kuhe uod H~ 
XCnWI:.lil:fi im 16.und 17.Jahrhundert. Fr.mkrufl.lm M:un 
1980; dI:TS .• Hrx,'n$abb:ll: Enl7.. I ff<:rull~ cmcr nic.hdit ht'n 
Geschichte, ßc.rlin 1990. Emschlagigl: AU{Q;lU Gmz­
butg:t sind nachgewlesen in Anm. I dC's b«prochtn(.n 
Bandcs. 

lichen Interesse heraus. Zum einen will er 

eine Apologie des angeklagten Adriano Sofri, 
den er als einen seiner besten Freunde be~ 

zeichnet" vorlegen (5. zr). Zum anderen geht 
es jhm um das »Problem der verwickelten 

und zwiespältigen Beziehungen z~'ischen 

Riehtern und HistOrikern « (5. 22). Diese bei­
den Interessenlagen durchziehen und spalten 
das Buch. 
Ganz. deutlich im Vordergrund steht der Ver­
such, den verurteilten Freund Sofri zu vertei­

digen, auch wenn der Buchtitel eine umge­

kehrte Gewichtung nahe legt. Zu diesem 
Zweck hält Ginzburg .Gericht über Rich­
tcr«s, versuchr ihnen Fehler und Widersprü­

che nachzuweisen. Für diese )Destruktion 

einer Gewißheit« bildet die »Gewißheit des 

Freundes«6, »der Haltlosigkeit dieser An­

klage absolut sicher .. (5. 11) zu sein, die 

Grundlage. Um sein Ziel zu erreichen, analy­
siert der Verfasser sehr sorgfältig und minu­

tiös die Vernehmungs- und Verhandlungspro­
tOkoUe des Verfahrens, sowie, im Postsluip­
turn, die Urtei lsbegründun g. Dabei scheint 
deutlich zu werden, daß Zeugen beeinflußt, 
Zweifel ohne nachvoUziehbaren Grund be­
seitigt, Widersprüche geglättet, Glaubens­
sätze zu Gesetzen der Logik erhoben, Mög­
lichkeiten oder Vermutungen zu erw'iesenen 

Wahrheiten geformt und eindeutige Schluß­
folgerungen aus unsicheren Vorgaben abge­
lei tet worden si.nd. Über Unsicherheiten in 

ihrer Argumentation gingen die Richter mit 

Behauptungen hinweg. Geradezu skurril an­
mutende »ad ministrative Fehllc.jstungen( wie 

die Vernichtung wichtiger Beweissrücke 

(etwa das Tatauro, die Kleidung des Opf<rs 
oder das tödlich Projektil) hätten das Gericht 
zu keinerlei Konsequenzen veranlaßt. Und 

immer wieder prangen Ginzburg die prozeß~ 

entscheidende Neigung des Gerichts an, die 

Aussagen des selbst angeklagten Kronzeugen 
trotz aUer entgegenstehenden Anhaltspunkte 
für uneingeschränkt glaubwürdig ZU halten 

4 SClde slOd Studlenfrcunde und besucbten gemeinum die 
SClJob. Nonn~le Superiorc: In Pin; ygl. d ;l$ :lm 17.1. 19h 
un.ler dem Tue1 .. poche Slone..: in der bereits un Text 
erw~hmcn Tageszeitung - Loua ContiQu" .... croHenl­
hchtt' Ccspr.ach l.\VischclI Sofl"! und Ginzburg; in deUI­
scher Ubeuc 'l.unl; 1b);c:dru,kl hl:l Carl() Gin~burg. Spu­
rc:nsichl:rungen: Ubcr ... erborgent' Ceschlchte, Kunst und 
5070121« GedJchtnis, Munchen 1918, S. ]-lK umer dem 
Titel -Geschichte "nd GC5chlchu:n: Ubc.r Archi\·c. Mar­
lene Dietrich und die LUll :m der G~(hIChlC'" 

f So der Titd d~r -anregenden ßtsprccbu"g von Kbus Lu­
duu cn . Fr:ank runt.r Allgc:m~jne Zeitung .... 11_ I I. 1991, 
s. L 11. 

6 Jochen Bussm:mn, Fr1nkfuncr RUlld~dllU V. 1.1.199:.. 
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5/0 und demgemäß zur Richtschnur seiner Übcr­
zeugungsbiJdung zu machen. 
Indes, mißt man ihn an den Maßstäben seiner 
eigenen - teilweise sehr berechtigt erschei­
nenden - merhodjschen und inhaltlichen Kri­
tik, zeigt sich: Ginzburgs Plädoyer selbst ist 

nicht widerspruchsfrei. Scin Versuch einer 
Widerlegung des Urteils auf der Grundlage 
juristischer Argumenrarionswcise schläg,t 
fehl, da Ginzburg unreflektiert eine Metho­
dik verwe.ndet, die er nur unzureichend kennt 
und nicht beherrscht. Aber auch die Argu­
mente des Verfassers auf der Grundlage histO­
rischer Me.thode treffen nicht, weil sie nicht 
auf die spezifisch juristische Argumema­
tionsebene passen. Wenn Ginzburg etwa die 
vorhandenen Zeugenaussagen beurteilt, tut er 
genau das. was er den Richtern vorwirft. 
Beide Seiten werten und transponieren ihre 
eigenen subjektiven Gewißheiten. Nur daß 
die Richter den Kronzeugen Marino für 
glaubwürdjg halten - und Ginzburg seinen 
Freund Sofri. Daß der Verfasser selbst sich 
dies nicht einge.steht, deuret auf ein tiefes Un­
verständnis von der juristischen Umersu­
chung als wertender Methode hin. Nicht ein 

absoluter Wabrheitsanspruch liegt der Recbt­
sprechung zugrunde, sondern ein relativer: 
Auf die durch Beweiswürdigung gewonne­
ne persönliche Überzeugung des RiclHers 
kommt es an. Darüber hinaus ignoriert Ginz­
burg se.ine eigene Voreingenommenheit: Im 
Gegensatz zu den erkennenden Richtern 
würde sein enger personlicher Komakt zu 
Sofri in einem rechtsförmüchen Verfahren zu 
seiner Ablehnung wegen Befangenheit füh­
ren. Das persönliche Engagemem macht zwar 
einen Reiz des Werkes aus, verführt aber den 
Verfasser zu einer fehlenden Disranz gegen­
über seinem Gegenstand und zu unange­
brachten ironisch-zynischen Bemerkungen. 
Damit verlien er ganz erheblich an Glaub­
würdigkeit. 
Ein unreflektienes Verständnis von Wesen 
und Methode der Jurisprudenz zeigt Ginz­

burg auch dann, wenn er allgemeine Aussa­
gen über Gemeinsamkeiten im Verhälrnis von 
Richtern und Hisrorikern trifft und jenen 
auch den »)Versuch ejner gewaltsamen Ein­
deutigmachung von Geschichte«? vorwirft. 
Zwar sind Strafrichter wie Hisroriker um die 
rückblickende Aufdeckung vOn Wahrheit be­

müht. Auch bedienen sich beide ahnlicher 

Beweismittel. Sie sollten sich auch den politi-

7 So rokuuic:n von Thom;:u Scbmid, S. 19. 

sehen Implikationen ihres Handeins bewußt 
sein. Insbesondere dem Juristen kann es dann 
nicht nur um ein Erkennen der Wahrheit an 
sich gehen. Er hat vorrangig andere Funktio­
nen zu erfüllen. Es geht um Gerechtigkeit wie 
Rechtssicherheit. Es geht um die Aufrechter­
haltung der staatlichen und gesellschaftlichen 

Ordnung. Es geht um Entscheidungen unter 
Zeitdruck. Diesen strukrurellen Umerschied 
zwischen Richter und Historiker verkenm 
Ginzburg. Besonders deutlich wird dieses 
Mißverständnis, wenn Ginzburg ein juristi­
sches Prinzip - in dubio pro reo - in den M.it­
telpunkt einer Gedanke.nführung stellt, die 
doch erklärtermaßen den ganz anders gela­

gerten Maßstäben der Gesch.ichtswissen­
schaft genügen soll. 

Nun könnte gegen diese Kritik eingewendet 
werden, hier solle das juristische Denken vor 
berechtigten Angriffen einer anderen Diszi­
plin geschützt werden, indem die Vor~usset­
zungen zum Führen eines interdisziplinären 
Dialogs geleugnet werden. Jedoch gilt gerade 
für diesen Dialog das Prinzip der Methoden­
klarheit und Methodenstrenge. Und da Ginz­

burg sein Buch trOtz aller vorhandenen er­
zählerischen und dramaturgischen Mittel 
nicht literarisch als Roman, sondern mit wis­
senschaftlichem zeitgeschichtlichem An­

spruch geschrieben hat, muß er sich auch der 
Metbodenkritik stellen. Gegen den mithin re­

levanten methodischen Doppelfehler, der die 

in der aktuellen Debatte um die Postmoderne 
heftig diskutierte Frage einer problemati­

schen Kommunikation zwischen den ausdif­
ferenzierten Wissenschaftsbereichen schlag­
lichtanig erhellt, wiegen alle anderen 
leicht. 

So stütZt sich Ginzburgs Untersuchung auf 
sehr ausführliche Zitate aus behördlichen 
Protokollen und Schriftstücken. Dies trägt 
zwar zur Authentizität, nicht jedoch zur 
Übersichtlichkeit oder Lesbarkeit bei. Hier 

hätte der Verfasser ohne Schaden zusammen­
fassen und kürzen können~ zumal er ohnehin 
nur Auszüge zitieren kann und einige vorge­
steUte Tatsachen vielfacb wiederholt werden. 
In der vorliegenden Form wirkt die Darstel­

lung über lange Passagen wie ein imernes 
Gutachten für die Verteidigung, das zu lesen 
Arbeit, aber kein Vergnügen isr. Der Text ist 
in 19 unterschiedlich lange Kapitel unterteilt, 
deren Systematik nicht immer erkennbar ist 
und selten überzeugt. Wohl zur Spannungs­

steigerung verweist der Autor häufig nach 
unten. Dies trägt ebenfaJls nicht zur Über-
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sichtlichkeit bei. Manche Fragen hätte er an­
stelle des Verweises besser gleich beantwor­

tet. 

Die Analyse nimmt insgesamt zu breiten 
Raum ein. Das »wissenschaftliche Gewand 
seines Traktats ist« dagegen »nur eine dünne 

Hülle«'. Die Reflexionen über die Beziehun­
gen zwischen Geschiehts- und Rechtswissen­
schaft) d.ie Vergleiche zwischen Richter und 
Historiker erscheinen zudem oft als sehr zu­

fällig in den Text eingestreut. Die Übergänge 
zur Arbeit am konkreten Fall sind hart und 
überraschend. Unklar bleib[. warum Ginz­
burg diese methoden kritischen Ei.nwürfe 
überhaupt betreibt. Für sein Hauptanliegen 
der Verfahrens- und Urteilsschelte bringen sie 
nämlich nichts. 
Es ist ein besonderes Verdienst des Verlages, 

das Buch in einer von Walter Kögler besorg­
teD) annehmbaren Übersetzung sehr aktuell 

auf den Mark[ gebracht zu haben. Die durch 
den Turiner Verlag Giulio Einaudi besorgte 
italienische Ausgabe? erschien lediglich eLn 
halbes Jahr früher, im April [991. Für die 
deutsche Ausgabe teilt Thomas Schmid im 
VorwOrt dicht und sachkundig die Entwick­
lung des Falles Sofri im Überblick mit und 
stellt sie in den politisch-gesellschaftlichen 
Zusammenhang einer spezifisch italienischen 
Ausprägung der unruhigen Endsechziger und 
Siebziger jahreJ

O, Trotz einer mimnter auf-

8 GUq:l.V Seibt, frankfurter Allgemeine Zeitung v 

IS· s· 199 1, S. N J. 
9 It:lllc n lschcr OrigLn;umcl: "" 1I giuJla c 10 SWrLCO . Co I1.S1· 

der:tziom Ln ll11rgm c "I Pf"O(lCs.so SQfn-
10 Teilwei se Idenusch nut selllem Au(s:r. l"I, .Vom spel.di . 
~hen Gewicht dt'r Worte. Dcr r.ll1 'SO rrL<, die InleHckl.u­
r:llm lind die GewA h., FrclbeUln 46 (r990), $. 67- 79' 

scheinenden, indes von 5chmid selbst eher 
kritisch-distanziert verwendeten, heute ana­
chronistisch anmutenden Klassenkampfter­
minologie erweist sich der von ibm gesetzte 
Rahmen als sehr nützlich, ;a hierzulande ~e­
radezu notwendig für das Verständnis des 
Hauptteils. 
Die Schrift, die ich bei der ersten Lektüre. 
nicht zuletzt wegen des Vorwortes, zu.nächst 
sehr interessa.nt und spannend fand, hat trotZ 
der gezeigten Widersprüche gewisse Qualitä­
ten. So hält sie anregende Einsichten in die 
italienische Rechtswirklichkeit bereit) rcgt 
das judiz des Lesers an, schärft vielleicht 
seine Reflexionsbereitschaft, sein Gerechtjg­
keitsempfinden sowie den krit.ischen Bl.ick 
auf eigenes Recht in Theorie und Praxis, Ent­
gegen den ohnehin unangenehm marktschrei­
erischen Sätzen auf dem Buchdeckel erkenne 
ich das Werk aber nicht als »politische Ankla­
geschrift höchsten Niveaus) durchaus ver­
gleicbbar Emile Zolas ,j'accuse<<< an. Für 
einen solchen Vergleich fehlt es sowohl an 
einem a:hnlichen bedrückenden politischen 
Kontext und nachgewiesener krimineller 
Prozeßbeeinflussung als auch a.n einem ent­
sprechenden rhetorischen und literarischen 
Niveau. War Zolas . Offener Brief an den Prä­
sidenten der französischen Republik« eine 
einzigartig kühne, konkret zupackende und 
von leidenschaftlichem Gerechtigkeitsemp­
finden geprägte Streitschrift, so wirkt Ginz~ 
burgs E.ssay doch eher verschwommen, müh­
sam, abstrakt unterkühlt und erklärtermaßen 
interessien an einer Problematik, die, bezo­
gen auf den im Vordergrund stehenden Kon­
flikt> aufgesetzt und akademisch wirkt. 

Christoph Meckmg 

5[[ 
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